
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

der Sitzung 
 

des Rates am 31.01.2012 
 
 
 
 
8 Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 

Erftstadt (14/2012) 
 
 

Unter Verzicht auf die Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Ordnung und unter 

Ausübung des Rückholrechtes stimmt der Rar der Stadt Erftstadt der Änderung der 

Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 

Erftstadt vom 02.05.2011 zu. 

 

Die Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen in der Stadt Erftstadt vom 02.05.2011 wird der Niederschrift als Anlage 

biegefügt. 

 
 

 

Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 




